Emil-von-Sauer-Preis 2007

· Laudatio –

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Vor allem aber: Lieber Herr Rapp!

Sie haben in der Vergangenheit gelegentlich milde über den „Sauren Emil“ gespottet. Heute sollen Sie ihn selbst entgegennehmen. Als Gerichtspräsident darf man dafür allerdings, wie die Liste der Preisträger zeigt, nicht noch im Amt sein. Diese Hürde haben Sie unlängst übersprungen. Als „a.D.“ oder „i.R.“ – modern als „Ex“ – sind Sie nicht preiswert aber preiswürdig geworden. Aber gemach. Ich habe nämlich auch noch ein Wort mitzusprechen. Denn der HAV hat mich gebeten zu prüfen, ob Sie den Preis wirklich verdient haben und heute über das Ergebnis meiner Prüfung zu berichten. Ich erstatte diesen Bericht bei einem Richter selbstverständlich im Urteilsstil mit dem Tenor vorab:

Der HAV hat trefflich gewählt. Wilhelm Rapp hat sich um das hanseatische

Rechtswesen und um das Rechtswesen überhaupt verdient gemacht.

Dies auf vielfache Weise:

Als Richter am Verwaltungsgericht und am Oberverwaltungsgericht;

Als Vizepräsident und Präsident des Verwaltungsgerichts;

Als Präsident des Oberverwaltungsgerichts und

schließlich als Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts und des

Hamburgischen Verfassungsgerichts,

wobei er als Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts Chef beider

Prüfungsämter und verantwortlich für die Referendarausbildung war.

Wie sah der berufliche Weg des Juristen Wilhelm Rapp aus, der schließlich der höchste Richter in Hamburg wurde und für lange Zeit blieb? Auf ihn passt jedenfalls das Gedicht von Erich Kästner nicht, der einmal schrieb:

„Irrtümer haben ihren Wert,

jedoch nur hier und da,

nicht jeder, der nach Indien fährt,

entdeckt Amerika.“

Vielmehr ist Wilhelm Rapp seinen Weg – jedenfalls im Nachhinein betrachtet (freilich wird manches, was auch zufällig war, gelegentlich im Nachhinein als Strategie verklärt) – mit erstaunlicher Zielstrebigkeit und Konsequenz gegangen, was vielleicht nicht ganz zu seinem oft gerühmten, gelegentlich aber auch leise beklagten Konsens- und Harmoniestreben passt.

Für ihn stand niemals ein anderer juristischer Beruf als der des Richters zur Wahl, jedenfalls niemals der des Rechtsanwalts. Er liebäugelte allenfalls und lediglich zeitweise in den 70er Jahren noch mit der Wissenschaft als Lehrbeauftragter für Verfassungsrecht an der Universität Hamburg und an der Bundeswehruniversität.

Schon als Referendar war sein Traumberuf der des Richters, sein Lieblingsrechtsgebiet das öffentliche Recht und dort insbesondere das Verfassungsrecht.

Urteilen Sie selbst:

Seine berufliche Laufbahn vom Verwaltungsgericht über das Oberverwaltungsgericht zum Verfassungsgericht kann nicht auf Zufällen beruhen. Sie erscheint fast wie geplant (ich könnte mich jetzt freilich mit den Worten „anscheinend“ und „scheinbar“ auseinandersetzen). Entscheidend ist aber wohl, dass Wilhelm Rapp den Verantwortlichen jeweils und immer wieder als beste Wahl erschien. Dazu gehört auch Fortune, reicht dafür aber keineswegs aus.

Wilhelm Rapp hat beide Staatsexamen natürlich mit Prädikat abgelegt. Nicht nur für Rechtsanwälte, sondern auch oder sogar erst recht für Richter gilt, dass gute Rechtskenntnisse für ihren Beruf keineswegs schädlich sind.

Nach dem zweiten Staatsexamen im Jahre 1972 wurde Wilhelm Rapp zunächst persönlicher Referent bei Senator Heinsen. Er hatte dabei sogleich mit einem Aufstand in der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel zu tun und – so Originalton Wilhelm Rapp – „spannende“ Verhandlungen mit Gefangenen zu führen, die sich zuvor auf dem Dach der Justizvollzugsanstalt verschanzt hatten. Er wechselte dann für etwa ein Jahr mit Heinsen in die Hamburg Vertretung in Bonn und danach noch für einige Monate in eine Planungsgruppe in der Justizbehörde.

Aber dann: 1974 wurde er Richter am Verwaltungsgericht, verband also seinen Traumberuf mit seinem Traum-Rechtsgebiet. Dieser Doppeltraum ging weiter, als er 1979 an das Oberverwaltungsgericht abgeordnet und dort Richter wurde. Er kehrte zum Verwaltungsgericht als Vizepräsident zurück, wurde dort 1985 Präsident. Er wechselte dann wieder zum Oberverwaltungsgericht als Präsident bis 1994.

Mehr und mehr – und das gilt auch für seine Zeit als Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts – hatte Wilhelm Rapp sich mit Gerichtsmanagement zu beschäftigen und sich dabei auch neuen Problemen und Fragen zu stellen:

Wie viel musste und wie viel durfte die Justiz Regeln der Ökonomie befolgen?

Wie viel Ökonomisierung war nötig und wie viel war mit dem Wesen

und den Aufgaben der Gerichte verträglich?

Wie weit mussten und wie weit konnten die Gerichte Dienstleistungsbetriebe

sein?

Wie waren die Verfahrensabläufe dem technischen Fortschritt anzupassen,

wie konnten und mussten die Gerichte sich diesen zunutze machen?

Wie weit musste und wie weit konnte die Modernisierung der Justiz gehen,

wie war sie zu bewerkstelligen?

Wie war das richterliche und nicht richterliche Personal von den notwendigen Veränderungen zu überzeugen?

Wie war strukturell auf die Verrechtlichung des ganzen Lebens und immer

neuer Lebensbereiche und damit immer neue Rechtsgebiete zu reagieren?

Wie auf die dramatischen Veränderungen bei den Anwälten (z. B. Aufgabe

der Lokalisation, Großsozietäten, steigende Anwaltsdichte usw.)?

Wie war die Aus- und Fortbildung der Juristen insbesondere der Richter

zu reformieren, etwa durch eine Differenzierung nach Berufszielen?

Wie waren die notwendigen Veränderungen mit der begrenzten Leitungsmacht eines Gerichtspräsidenten bei teilweise extensiv gelebter richterlicher Unabhängigkeit zu schaffen, etwa durch – so Originalton Wilhelm Rapp – „Management by Quatschen“.

(Damit ich nicht missverstanden werde: Ich halte die richterliche Unabhängigkeit für eine der tragenden Säulen des Rechtsstaats und damit im Sinne Karl Poppers für eine der wichtigsten Voraussetzungen der offenen Gesellschaft). Alle diese Fragen hatte Wilhelm Rapp als Präsident von Verwaltungsgericht und Oberverwaltungsgericht und später als Präsident von Oberlandesgericht und Verfassungsgericht immer wieder zu bedenken und zu beantworten. Er hat damit zur Modernisierung der Hamburger Justiz und zu der hohen Qualität der Hamburger Gerichte – als Rechtsanwalt, der seinen Beruf im Umherziehen ausübt, kann ich das beurteilen – beigetragen. Entsprechend weniger blieb ihm für seine (geliebte) richterliche Tätigkeit. Bei den beiden Verwaltungsgerichten befasste er sich mit Wehrrecht (Kriegsdienstverweigerer), Hochschulrecht (auch unter verfassungsrechtlichen Aspekten), Polizeirecht, Baurecht, Sozialhilferecht, Beamtenrecht und Lebensmittelrecht, war also eher ein öffentlich/rechtlicher Generalist denn Spezialist. Mit besonderem Schrecken erinnert der augenscheinliche Genussmensch Wilhelm Rapp sich an einen lebensmittelrechtlichen Fall, bei dem es um Goulasch aus Ungarn, Rumänien oder Bulgarien ging. Mich erinnert das wiederum an einen Fall, den ich als junger Anwalt bei dem damals jungen Richter am Landgericht Kitzing zu verhandeln hatte:

Ich vertrat damals einen Fleischhandelsbetrieb, der eine erhebliche Menge Rindfleisch von einem Importeur gekauft und dessen Qualität beanstandet hatte. Wir beriefen uns auf Gewährleistungsansprüche mit der Behauptung, das Fleisch sei verdorben gewesen. Herr Kitzing ordnet die Einholung eines Sachverständigengutachtens an. Der Sachverständige kam zu dem Ergebnis, dass das Fleisch nach einer Behandlung, insbesondere durch Abwaschen allenfalls noch für Gerichtskantinen geeignet sei. Herr Kitzing erbleichte. Und ich hatte meinen Fall gewonnen.

Was veranlasste Wilhelm Rapp dann aber, sich 1994 (erfolgreich) als Präsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts also in die ordentliche Gerichtsbarkeit zu bewerben? Es war – natürlich – die Chance, damit in Personalunion Präsident des Hamburgischen Verfassungsgerichts zu werden. Dafür nahm er den „Berufswechsel“ in das Zivilrecht in Kauf, der ihn zum lebenslangen Lernen in einer besonderen Ausprägung zwang: Er studierte eifrig zivilrechtliche Lehrbücher. Freilich war nur noch etwa 10 % seiner Arbeit beim Oberlandesgericht richterliche Tätigkeit. Sein 13. Senat beschäftigte sich mit Turnussachen. Aber das Verfassungsgericht bot Wilhelm Rapp die Möglichkeit, weiter im öffentlichen Recht, sogar noch im Verfassungsrecht, zu arbeiten. Der Kreis hatte sich geschlossen; ein Traum hatte sich wiederum erfüllt.

In der Zeit seiner Präsidentschaft fallen wichtige Entscheidungen des Hamburgischen Verfassungsgerichts:

Die Entscheidung über die Nettokreditaufnahme, wo er Berichterstatter war;

Unter dem Schlagwort der Volksinitiative „Gesundheit ist keine Ware“ die Entscheidung über die Privatisierung des LBK mit der Kernfrage der Verbindlichkeit von Volksinitiativen;

Unter dem Schlagwort der Volksinitiative „Bildung ist keine Ware“ die Entscheidung über die (Teil-)Privatisierung der Berufsschulen mit letztlich derselben Kernfrage;

Und zuletzt, und zwar ganz zuletzt, die Entscheidung über das von der Bürgerschaft gegenüber einem Volksentscheid geänderte Bürgerschaftswahlrecht.

Alle Beteiligten rühmen, dass Wilhelm Rapp ein kenntnisreicher und besonnener Leiter der mündlichen Verhandlungen und Moderator der Beratungen des Verfassungsgerichts war. Er selbst beklagt allerdings die Verlagerung politischer Entscheidungen auf die Verfassungsgerichte. Dem beliebigen und wohlfeilen Verdikt der Verfassungswidrigkeit hält er entgegen: Nicht alles was politisch oder gar rechtlich anstößig sein mag, ist auch verfassungswidrig. Und seine Beobachtung ist: Zu allen Zeiten – früher und heute – galt und gilt: Die Opposition verliert zumeist vor dem Verfassungsgericht.

Jetzt ist Wilhelm Rapp im Ruhestand. Er ist ein „Ex“. Er wäre zwar gern zwei weitere Jahre im Amt geblieben, hat sich aber auf seinen Ruhestand eingerichtet, ist darüber – Gott sein Dank – nicht unglücklich. Er hat sich kein Arbeitsprogramm für den Ruhestand vorgenommen. Er wird auf eine gewisse Zeit weiter in beiden Staatsexamen prüfen und er will viel lesen, z. B. die Josefsromane von Thomas Mann.

Er ist ja ein Stückchen jünger als ich, aber wir gehören doch letztlich zu einer Generation. So unterschiedlich wir wohl wenigstens äußerlich und nach unseren Lebenswegen sind, so haben wir doch viele vielleicht generationstypische Gemeinsamkeiten festgestellt. Wir sind noch immer mit denselben Frauen verheiratet und das seit mehr als 40 Jahren. Wilhelm Rapp hat seine Frau in der Schule kennen gelernt und mit ihr in derselben Klasse gemeinsam Abitur gemacht. Willhelm Rapp hat drei Söhne, ich nur zwei Söhne. In unserer Jugend haben wir dieselben Schriftsteller, z. B. Sartre gelesen. Beide lieben neben klassischer Musik Jazz. Wilhelm Rapp teilt allerdings nicht meine Zuneigung zur Oper. Wilhelm Rapp ist Abonnent des Thalia-Theaters, in dessen Aufsichtsrat ich seit vielen Jahren tätig bin. Wir bevorzugen Rotwein gegenüber Weißwein.

Woody Allen hat vor vielen Jahren eine Tournee als Jazz-Musiker durch Europa gemacht. Er ist dabei auch in Mailand aufgetreten. Dort bestürmte ihn eine etwas ältere Dame mit Lobpreisungen, wie:

„You are so clever“,

„You are so beautiful“

“You are so wonderful”

Als sie einen Moment stockte, um Luft zu holen, sagte Woody Allen nur:

„Don’t stop“.

Ich höre jetzt auf und gratulieren Ihnen, lieber Herr Rapp von Herzen.

Dr. Klaus Landry
